
Die Insertionsbedingungen regeln die vertraglichen 

 

-

Insertionsbedingungen bereits Fax oder E-Mail an 

-

erfordernis genügen. Vorbehältlich entgegenstehen-

der individueller Vereinbarungen kommt der Vertrag 

grundsätzlich nur zustande durch das schriftliche 

Angebot zum Vertragsschluss durch den Inserenten 

durch Übermittlung des unterzeichneten Auftragsfor-

mulars, eines Auftragstextes und die anschliessende 

Annahme des Werbeauftrages durch den Verlag mit-

tels schriftlicher Auftragsbestätigung. Änderungen 

und Sistierungen sind bis zum Inserateannahme-

-

gestellt. Die vom Druckzentrum hergestellten Repro- 

Fehler in der Übermittlung der Werbeaufträge, Ände-

rungen und Sistierungen übernimmt der Verlag keine 

Verschiebung von Inseraten, ohne Rückfrage beim 

Inserenten, behält sich der Verlag aus technischen 

Gründen vor.

 Für Platzierungsvorgaben, die nicht tariflich ge-

nur nach vorheriger Absprache und Bestätigung ver-

bindlich.

 Kann eine bestätigte Platzierung aus verlags-

der Inserent nach Möglichkeit im Voraus informiert.

Das Nichterscheinen eines Inserates, die Platzie-

rung an einer anderen Stelle oder in einer anderen 

technischer Störungen berechtigen nicht zur Geltend-

Konkurrenzausschluss ist nicht möglich.

Der Verlag behält sich jederzeit vor, Änderungen der 

Inseraten-/Beilageninhalte zu verlangen oder Inse-

rate/Beilagen ohne Angabe von Gründen abzuleh-

Inserent erlaubt dem Verlag bis auf Widerruf, die 

Inserate auf eigene oder fremde Online-Dienste ein-

sich zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen Be-

stimmungen, kann aber die Vertraulichkeit, Integrität, 

Authentizität und Verfügbarkeit von Personendaten 

nicht umfassend garantieren. Der Inserent nimmt 

zur Kenntnis, dass Personendaten auch in Staaten 

Datenschutzbestimmungen kennen. Der Inserent ist 

damit einverstanden, dass die Inserate, die vom Ver-

lag abgedruckt, auf Online-Dienste eingespeist oder 

verfügbar sind. Der Inserent untersagt insbesonde-

re die Übernahme von Inseraten auf Online-Dienste 

-

geeigneten Mitteln zu untersagen.

-

-

nengang erscheinen, dass auch der Gegenseite die 

Möglichkeit geboten ist, vor dem Wahl- oder Abstim-

mungstermin Inserate zu platzieren. Im Übrigen gel-

ten die Verlagsrichtlinien.

können bei der Aufgabe von Inseraten nicht zur Be-

-

lich. Er ist verpflichtet, die einschlägigen gesetzlichen 

Bestimmungen, Richtlinien und Verbandsregeln der 

-

von jeglichen Ansprüchen Dritter frei. Wird der Verlag 

gerichtlich belangt, ist der Inserent verpflichtet, nach 

erfolgter Streitverkündung dem Prozess beizutreten. 

Der Inserent ist in jedem Fall verpflichtet, sämtliche 

im Zusammenhang mit Ansprüchen Dritter oder dem 

Vorgehen von Behörden anfallenden gerichtlichen 

und aussergerichtlichen Kosten zu übernehmen.

Wird der Verlag gerichtlich belangt, ist der Inserent 

Änderungen vorbehalten



Änderungen vorbehalten

verpflichtet, nach erfolgter Streitverkündung dem 

Prozess beizutreten. Der Inserent ist in jedem Fall 

verpflichtet, sämtliche im Zusammenhang mit einer 

Gegendarstellung anfallenden gerichtlichen und aus-

sergerichtlichen Kosten zu übernehmen.

können im Rahmen der technischen Möglichkeiten 

vom redaktionellen Teil in Gestaltung und Schrift 

sich eine zusätzliche Kennzeichnung durch eine 

Zeitung darf nur mit schriftlichem Einverständnis des 

nur, sofern die Druckunterlagen mindestens 1 Ar-

beitstag vor Inserateschluss dem Verlag vorliegen. 

Die Veröffentlichung der Inserate erfolgt grundsätz-

grundsätzlich kein Gut zum Druck geliefert.

-

lichen technischen Standard entsprechende best-

mögliche Publikation der Inserate. Dem Inserent ist 

bekannt, dass es nach dem Stand der Technik nicht 

und eine fehlerfreie Publikation zu erbringen. Der 

Fehler-, Mängel- oder Störungsfreiheit. Ausser bei 

-

-

den beschränkt und betragsmässig auf maximal die 

Rückerstattung der durch den Inserenten für das 

Schaltung eines Inserats.

Für Inserate, die infolge fehlender oder ungeeigneter 

Passerdifferenzen, die durch die technischen Gege-

benheiten des Druckverfahrens bedingt sind, kann 

-

so für Druckunterlagen, deren Qualität vom Verlag 

Buntfarben bleibt eine angemessene Toleranz in der 

Farbnuance vorbehalten.

für fehlende Codezeichen in Couponinseraten Ersatz 

 Die derzeit gültige deutsche Rechtschreibung 

-

-

drücklichen Wunsch des Auftraggebers, nach den 

neuen Richtlinien veröffentlicht.

 Für Übersetzungsfehler aus fremdsprachigen 

. Für mangelhaftes Erscheinen, das den Sinn 

-

des entsprechenden Inserates erlassen oder in Form 

von Inseratenraum kompensiert. Weiter gehende An-

sprüche sind ausgeschlossen.

Der Inserent hat das publizierte Inserat unverzüglich 

-

rent die unverzügliche Mängelrüge, so gilt die Erfül-

lung des Auftrags als genehmigt.

von 10 Tagen nach Rechnungsstellung angenommen. 

innert 3 Tagen nach Erscheinen anzubringen.

erfolgt grundsätzlich von Strich zu Strich. Der ange-

-

-

Auftraggebers, die unter verschiedenen Namen oder 

für Rechnung verschiedener Firmen erscheinen, sind 

getrennte Rabattvereinbarungen abzuschliessen 
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-

dige Firmen haben auch dann separate Frankenab-

-

Wiederholungsaufträge beginnt spätestens mit dem 

Datum der ersten Insertion. Sie beträgt grundsätzlich 

12 Monate. Beginnt ein Abschluss bis zum 15. eines 

Monats, so läuft er bis Ende Vormonat des folgenden 

Kunden enden immer mit dem Kalenderjahr.

 Rabattabrechnungen. Wird die vereinbarte 

bei Minderabnahme erfolgt eine Rückbelastung des 

zu viel bezogenen Rabattes. Das unbenutzte Quan-

tum kann nicht auf das folgende Abschlussjahr über-

auch für einen Wiederholungsauftrag.

-

gutgeschrieben.

 Kollektivinserate unterstehen besonderen Ra-

battvereinbarungen.

-

Inhalt des betreffenden Inserates Bezug nehmen. 

-

tung ausgeschlossen. Zur Feststellung solcher Offer-

-

-

ten nicht zurückgegeben, könnte im Falle eines klage-

-

die Identität des Chiffre-Inserenten preiszugeben. Für 

die Rücksendung von Dokumenten kann der Verlag 

-

dungen, die das Format C5 überschreiten, muss für 

die Weiterleitung die entsprechende Postgebühr bei-

Sofern keine gegenteilige Vereinbarung vorliegt, sind 

die Rechnungen innerhalb von 30 Tagen ohne Skon-

gestellt. Bei Betreibung, Nachlassstundung und Kon-

kurs entfallen Rabatte und Vermittlerprovisionen. 

belastet.

 Der Verlag behält sich jederzeit vor, die Bonität 

Recht. Gerichtsstand ist Zürich.

Tarifänderungen. Der Verlag ist berechtigt, diese In-

-

teren allgemeinen Regelungen jederzeit zu ändern. 

Die geänderten Insertionsbedingungen, allgemei-

nen Regelungen und Tarife treten für alle Inserenten 

Recht, innerhalb von 2 Wochen seit schriftlicher 

Bekanntgabe der neuen Preise vom Vertrag zurück-

zutreten. In diesem Fall hat er nur Anrecht auf den  

Rabatt, der gemäss Rabattskala dem effektiv abge-

nommenen Quantum entspricht.

sein Erscheinen ein, kann der Verlag ohne Ersatzver-

pflichtung vom Vertrag zurücktreten. Eine vorzeitige 

Vertragsauflösung entbindet den Inserenten nicht 

von der Bezahlung der erschienenen Inserate. Es 

-

tungen vorgenommen, sofern zum Zeitpunkt der  

Vertragsauflösung eine höhere Rabattstufe erreicht 


